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Titel Hessische Bauordnung (HBO)

Amtliche Abkürzung HBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Hessen

Gliederungs-Nr. 361-123

§ 60 HBO - Zuständigkeiten, personelle Besetzung

(1) 1Bauaufsichtsbehörden sind

1. als untere Bauaufsichtsbehörde

a) der Gemeindevorstand in den kreisfreien Städten und Sonderstatus-Städten nach § 4a der
Hessischen Gemeindeordnung und in den sonstigen Gemeinden, denen die Bauaufsicht
übertragen ist,

b) der Kreisausschuss in den Landkreisen,

2. als obere Bauaufsichtsbehörde das Regierungspräsidium,

3. als oberste Bauaufsichtsbehörde das für die Bauaufsicht zuständige Ministerium.

2Die Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbehörde wird als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen. 3Die Aufgaben der
Bauaufsicht obliegen, soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, den unteren
Bauaufsichtsbehörden.

(2) 1Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ihrer Aufgaben angemessen mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und mit
den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten. 2Den Bauaufsichtsbehörden sollen insbesondere Beamtinnen und Beamte
angehören, die die Befähigung zum höheren technischen Dienst und die erforderlichen Kenntnisse der Bautechnik, der
Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts haben.
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